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Netzwerke als Fundament 
der Flüchtlingspolitik
Unterschiedliche Interessen können für die Soziale Arbeit 
zu konflikthaltigen Entscheidungssituationen führen
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Die Soziale Arbeit muss auf der Grundlage ihrer 
Berufsethik ein Wächteramt im Rahmen der 
Flüchtlingsunterstützung gegenüber der Politik 
und innerhalb der Gesellschaft wahrnehmen.

»Die Würde des Menschen ist unantast­
bar« – ein Grundsatz, der insbesondere 
für die Soziale Arbeit oberstes Anliegen 
sein muss. Seit der Ratifizierung der Be­
hindertenrechtskonvention am 26. März 
2009 hat dieser Grundsatz weiter an 
Bedeutung gewonnen.

Der Deutsche Berufsverband für Sozi­
ale Arbeit (DBSH) e. V. hat entsprechend 
seiner Haltung für Mitglieder verbind­
lich und für die Profession Soziale Arbeit 
eine Berufsethik sowie berufsethische 
Prinzipien erarbeitet. (1) Die Berufsethik 
ermöglicht den Professionsangehörigen 
eine Selbstvergewisserung professionel­
ler Arbeit mit den ethischen Grundlagen, 
den berufsethischen Prinzipien und den 
Handreichungen. Sie bietet Professions­
angehörigen theoretische Grundlagen, 
um über Herausforderungen, Zielkon­
flikte und Dilemmata im beruflichen 
Alltag nachzudenken und ethisch be­
gründete Handlungsentscheidungen 
treffen zu können.

Der kollegiale Austausch und die kol­
legiale Beratung bilden einen wichtigen 
Bestandteil in der Umsetzung der Berufs­
ethik für Professionsangehörige, die dort 
persönliche Grenzen des Einzelnen im 
beruflichen Handeln thematisieren und 
bearbeiten können. Der Austausch im 
Rahmen der Berufsethik des Deutschen 
Berufsverbandes für Soziale Arbeit kann 
neben den Mitgliedern des Verbandes 
auch von weiteren Professionsangehö­
rigen genutzt werden.

In der Praxis der Sozialen Arbeit ist 
jeder Professionsangehörige mit un­
terschiedlichen »Auftraggebern« und 

»Auftragsfeldern« konfrontiert, was zu 
mancherlei konflikthaltigen Entschei­
dungssituationen führen kann. Daraus 
ergeben sich für Professionsangehörige 
neue Herausforderungen, Zielkonflik­
te und ethische Dilemmata. Eine aktive 
Auseinandersetzung mit diesen Konflikt­
feldern stärkt das professionelle Handeln.

Netzwerk im Handlungsfeld 
Flüchtlingspolitik

Eine netzwerkunterstützte Kommuni­
kation kann als eine Art Selbstsorge 
dienen. Durch den wertschätzenden, 
kollegialen Umgang mit anderen so­
wie die aktive Auseinandersetzung mit 
dem persönlichen Gewissen, kann zu­
sätzlich zu einer besseren Fokussierung 
des eigenen beruflichen Handelns füh­
ren. Die dafür notwendige Plattform 
für kollegiale Unterstützung wird vom 
Deutschen Berufsverband für Soziale 
Arbeit im Rahmen der Netzwerke für 
Professionsangehörigen angeboten.

Der Deutsche Berufsverband für So­
ziale Arbeit hat über seinen zuständi­
gen Funktionsbereich ein bundesweites 
Netzwerk im Handlungsfeld der Flücht­
lingspolitik für Professionsangehörige 
eingerichtet. Innerhalb dieses Netz­
werkes soll die Möglichkeit bestehen, 
sich über konkrete Fragestellungen 
auszutauschen und Erfahrungen aus 
den verschiedenen Bundesländern und 
Regionen zu erhalten. Diese zusammen­
getragenen Informationen können als 
Grundlage für Statements, Erklärun­
gen, Forderungen, Presseberichte und 
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vielem mehr genutzt werden. Konkret 
wurden mit dem Wissen aus dem Netz­
werk mehrere Stellungnahmen für den 
Deutschen Berufsverband für Soziale 
Arbeit erarbeitet.

So fordert das Netzwerk in der Stel­
lungnahme »Integrations- und Einwan­
derungsgesetz dringend erforderlich« (2) 
die Politik auf, dass diese ein bundesein­
heitliches Integration- und Einwande­
rungsgesetz erarbeitet und verabschie­
det, in dem Menschenrechte, Diversität 
und respektvoller Umgang enthalten 
sind. Weiter müssen u. a. die ärztliche 
Versorgung und die Traumabehandlung 
gewährleistet werden. Im Rahmen einer 
inklusiven Haltung soll der Zugang zu 
Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt 
ermöglicht werden, damit Flüchtlingen 
ein selbstbestimmtes Leben führen kön­
nen. Dienstleistungen und Unterstüt­
zungen müssen von jedem Flüchtling 
unabhängig der ethnischen und per­
sönlichen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, des 
Alters, einer Behinderung oder sexuel­
len Identität in Anspruch genommen 
werden können.

Durch das bundesweite Netzwerk 
konnten allgemeine Presseanfragen von 
Tageszeitungen und Magazinen nicht 
nur regional, sondern übergreifend be­
antwortetet werden. Zur Vorbereitung 
von Interviews wurde das Expertenwis­
sen aus dem Netzwerk abgerufen und 
daraus Kernforderungen formuliert. 
Neben dem bundesweiten haben sich 
auch bundesländerspezifische Netz­
werke gebildet, die sich mit regionalen 
Fachfragen beschäftigen.

Exemplarisch sei das Berliner Netz­
werk »Flucht und Migration« des Deut­
schen Berufsverbandes für Soziale Ar­
beit benannt. Der Landesverband Berlin 
hatte dieses Netzwerk initiiert, um die 
unterschiedlichen Akteure zu vernet­
zen. Dort beraten sich Fachkräfte aus 
den verschiedensten Handlungsfeldern 
der Sozialen Arbeit, da Flüchtlingspo­
litik eine Querschnittsaufgabe in der 
Sozialen Arbeit bildet. Die Netzwerk­
teilnehmerinnen und Netzwerkteilneh­
mer organisieren eigenständig diverse 
Fachgruppen, begleiten und führen auch 
fachspezifische Treffen durch.

Im Rahmen der Netzwerkarbeit 
wurde der Landesverband Berlin von 
Professorinnen und Professoren der drei 
Berliner Hochschulen für Soziale Arbeit 
eingeladen, am Erarbeitungsprozess der 

Qualitätsstandards in Gemeinschaftsun­
terkünften mitzuwirken. (3) Die Diskus­
sion über die Qualitätsstandards fand 
unter großer und überregionaler Betei­
ligung statt. Zu den Erstunterzeichnern 
zählten 136 Professorinnen und Pro­
fessoren aus dem ganzen Bundesgebiet.

Nach der Erarbeitung der Qualitäts­
standards erfolgte ein positives Feedback 
aus der Community. Gleichzeitig wurde 
die Frage aufgeworfen, wie die Umset­
zung erfolgen soll. Dieser Frage wird sich 
die Autorengruppe der »Qualitätsstan­
dards in Gemeinschaftsunterkünften« 
noch annehmen und über die diversen 
Netzwerke der Flüchtlingsunterstützung 
erneut entsprechende Expertisen einho­

len. Welche Bedeutung das Papier hat, 
zeigt sich auch daran, dass es auf der 
Konferenz der International Federation 
of Social Workers (IFSW) 2016 in Genf 
den Delegierten vorgestellt wurde. So 
fließen Ergebnisse der Basisgruppen in 
die Arbeit der Ländergruppen, des Bun­
des sowie auf internationaler Ebene ein 
und umgekehrt.

Ein weiteres Thema, mit dem sich 
das Berliner Netzwerk beschäftigen 
wird, ist die Arbeit mit unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen. Hier wer­
den die Expertisen der verschiedenen 
Mitglieder des Netzwerkes zusammen­
geführt und weitere Experten, wie der 
Berliner Flüchtlingsrat sowie Berliner 
Beratungsstellen, mit eingebunden. Zur 
Vertiefung finden Klausurtage statt, an 
denen thematisch beispielsweise »Die 
Rolle Sozialer Arbeit/des Deutschen 
Berufsverbandes für Soziale Arbeit in 
der Postmigrantischen Gesellschaft« 
erarbeitet werden.

Flüchtlingspolitik muss jedoch global 
gesehen werden. Durch die Mitglied­
schaft im International Federation of 
Social Workers ist der Deutsche Be­
rufsverband für Soziale Arbeit in eu­
ropäische und internationale Netzwerke 
integriert. So fand im Oktober 2015 
ein Treffen mit Vertreterinnen und Ver­
tretern der Weltebene sowie aus Ös­
terreich und Deutschland in München 

statt. Dort wurde die Frage diskutiert, 
welche Rolle die Soziale Arbeit in der 
Flüchtlingspolitik übernehmen kann. 
Einigkeit wurde beispielsweise darin 
erzielt, dass die in den deutschen Ver­
waltungssystemen verankerte Zustän­
digkeit der Ordnungsbehörden nicht zur 
Sozialen Arbeit gezählt werden darf. 
Soziale Arbeit darf nicht im Rahmen 
der Ordnungspolitik als unterstützen­
des Kontrollinstrument missbraucht 
werden. Vielmehr stellte die interna­
tionale Gruppe fest, dass der Sozialen 
Arbeit als Menschenrechtsprofession 
eine Schlüsselrolle in der Bewältigung 
von Krisen zugesprochen werden muss. 
Sie muss mit den Methoden der Sozi­

alen Arbeit entsprechende Hilfen und 
Unterstützungen anbieten, aber auch 
die Koordination von Kommunikation 
und Dialogen, wie es beispielsweise das 
Handlungsfeld der Gemeinwesenarbeit 
bietet, bedienen.

Aus Sicht der internationalen Gruppe 
ist es für die Soziale Arbeit wichtig, 
dass in diese Prozesse alle betroffenen 
Menschen würdig eingebunden wer­
den und von einer belehrenden Haltung 
Abstand genommen wird. Wesentlich 
erscheint, dass in der konkreten Arbeit 
der Bildungsanspruch umgesetzt wird. 
Dieser kann von der Erklärung einfa­
cher Abläufe im Tagesverlauf sowie 
dem Erwerb notwendiger Kompeten­
zen zur eigenständigen Bewältigung 
der notwendigen Bürokratie bis hin 
zur Unterstützung beim Absolvieren 
eines Studiums reichen. Gruppen dürfen 
in den verschiedenen Prozessen jedoch 
nicht exkludiert werden. Alle Menschen 
haben entsprechend der Berufsethik die 
gleichen Rechte, Unterstützungen aus 
der Sozialen Arbeit zu erhalten.

Anlässlich des Welttages der Sozia­
len Arbeit am 15. März 2016 trafen sich 
Vertreterinnen und Vertreter aus 25 
Ländern in Wien zu einem Symposium 
»Menschen auf der Flucht – Berichte 
von vorderster Front«. Die Interna­
tional Federation of Social Workers 
sieht sich hierbei als internationales 

»Dienstleistungen und Unterstützungen 
müssen von jedem Flüchtling in 
Anspruch genommen werden können«
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Netzwerk, welches einen Austausch 
der Akteure in der Sozialen Arbeit er­
möglicht.

»Aufgrund der fehlenden substan­
ziellen regionalen/internationalen Ko­
ordination und Zusammenarbeit von 
Regierungen hat der IFSW gemeinsam 
mit seinen Mitgliedern aus nationalen 
Berufsvertretungen für Soziale Arbeit 
unabhängig und über nationale Gren­
zen hinweg aus Eigeninitiative und 
professionellem Selbstverständnis als 
Menschenrechtsprofession einen orga­
nisierten und strukturierten Arbeits­
plan zur unmittelbaren Umsetzung 
vorgelegt. Der Mangel an politischem 
Zusammenhalt hat die Würde der 
Betroffenen dieser Krise während ih­
rer Reise in Sicherheit, aber auch im 
Rahmen des Integrationsprozesses in 
den Aufnahmeländern massiv gefähr­
dend abgewertet. Eine Rückkehr in ein 
Kriegsland verdoppelt diese Gefähr­
dung von Menschen und ihrer unan­
tastbaren Würde«, so Ruth Stark, Prä­
sidentin der International Federation of 
Social Workers, in der Ankündigung 
des Forums (4).

Neben den institutionellen Netzwer­
ken bekommen auch die Sozialen Me­
dien eine immer bedeutendere Rolle in 
der Vernetzung der unterschiedlichen 
Akteure. Über entsprechende Seiten so­
wie Gruppen werden auf kurzem Weg 
Informationen verteilt und kommuni­
ziert. Im Unterschied zur Publizierung 
von Informationen verfügen die Sozia­
len Netzwerke über die Möglichkeit der 
direkten und aktiven Kommunikation 
und des Austausches. Daher gewinnen 
sie in der konkreten Arbeit eine immer 
größere Bedeutung.

Abschließend kann festgestellt wer­
den, dass die Soziale Arbeit durch ihre 
Netzwerke über Kompetenzen verfügt, 
wesentlich an den Integrations- und 
Inklusionsprozessen beteiligt zu wer­
den, da sie auf allen relevanten Ebenen 
über entsprechende Vertretungen und 
Expertisen verfügt. Diesen Expertisen 
steht zurzeit jedoch eine Ignoranz der 
Politik gegenüber, die europaweit eher 
auf Abgrenzung als auf Integration und 
Inklusion setzt.

Die aktuelle politische Lage in Europa 
wirft die Frage auf, ob die in Artikel 3 
Verbot unterschiedlicher Behandlung 
des Abkommens über die Rechtsstel­
lung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 
(In Kraft getreten am 22. April 1954) 

getätigte Aussage noch von den euro­
päischen Vertragsstaaten umgesetzt 
wird, oder ob diese gegen ihre eigenen 
rechtlichen Beschlüsse verstoßen: »Die 
vertragschließenden Staaten werden 
die Bestimmungen dieses Abkommens 
auf Flüchtlinge ohne unterschiedliche 
Behandlung aus Gründen der Rasse, 
der Religion oder des Herkunftslandes 
anwenden. (5)

Soziale Arbeit erhält daher entspre­
chend ihres Auftrages ein Wächter­
mandat, das diese dazu nutzen muss, 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Ver­
fehlungen und Missachtungen u. a. des 
Abkommens über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge von 1951 zu thematisieren.

Die Berufsethik des Deutschen Be­
rufsverbandes für Soziale Arbeit gibt 
Handlungsrichtlinien in ihrer Haltung 
zu kritischer Parteilichkeit: »Auf dem 
ethischen Hintergrund gilt für Pro­
fessionelle der Sozialen Arbeit eine 
›kritische Parteilichkeit‹. Sie stehen im 
Spannungsfeld verschiedener Interessen, 
dort wo von Einzelnen, Gruppen oder 
Institutionen berechtigte Bedürfnisse 
und Interessen von Hilfesuchenden un­
terdrückt oder missachtet werden, wo 
die Würde von Hilfesuchenden verletzt 
wird. Sie stehen an der Seite der Hilfe­
suchenden und vertreten deren Inter­
essen auf persönlicher und politischer 
Ebene. Kritische Parteilichkeit erfordert 
von den Professionellen der Sozialen 
Arbeit, sich gegenüber den öffentlichen 
Auftraggebern und den Anstellungsträ­
gern für die Hilfesuchenden einzusetzen 
und Forderungen im Zusammenhang 
von Aufgaben, Handlungsvorschriften 
und Zielen auf der Grundlage der Be­
rufsethik kritisch zu hinterfragen und 
Fehlentwicklungen und Probleme zu 
benennen.« (6)

Ein weiterer Handlungsauftrag lei­
tet sich u. a. aus der »Haltung zum 
politischen Einsatz für eine menschen­
würdige Gesellschaft« ab: »Das aktive 
Eintreten für eine menschenwürdige 
Gesellschaft gehört ebenfalls zu den 
Haltungen in der Sozialen Arbeit. Ak­
teure treten auf der Grundlage von 
Menschenrechten und sozialer Ge­
rechtigkeit für die Interessen sozial 
Benachteiligter ein und gesellschaft­
lich bedingten Behinderungen und Dis­
kriminierungen entgegen. Ziel ist die 
Befähigung der Menschen, ihr Leben 
in freier Entscheidung zu gestalten und 
ihr eigenes Wohlbefinden und die Le­

bensqualität zu stärken. Professionelle 
der Sozialen Arbeit thematisieren men­
schengerechte und sozialverträgliche 
Strukturen und fordern sie ein. Damit 
wirkt das Handlungsziel der Profession 
der Sozialen Arbeit als soziale Gerech­
tigkeit. Diese wird durch die Teilhabe 
an Bildung, Politik, Gesellschaft und 
an den Gütern und Dienstleistungen 
der Gesellschaft in menschenwürdiger 
Weise ermöglicht und die Beteiligung 
an gesellschaftlichen Aushandlungspro­
zessen zur Umsetzung einer menschen­
gerechten Gesellschaft gesichert.« (7)

Resümee

Durch das Arbeiten in Netzwerken auf 
der lokalen, regionalen, bundes- sowie 
internationalen Ebene fließen Informa­
tionen zusammen und die Profession So­
ziale Arbeit kann ihrem Auftrag gerecht 
werden, ihr Wächteramt auszufüllen.

Alle Professionsangehörigen sind 
gefordert – auf Grundlage der Berufs­
ethik – ihren Beitrag an dem Ort, an dem 
sie für die Soziale Arbeit in Dienst sind, 
zu leisten und der sozialen Gerechtigkeit 
näher zu kommen.
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